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^Aufgaben der sozialistischen Ju
gendpolitik in die R. vor den örtli
chen Volksvertretungen, Einbezie
hung der landeskulturellen Maß
nahmen in die R., Entwicklungs
stand der Neuererbewegung als 
Bestandteil der R. u.a.m. Die R. ist 
wesentlicher Bestandteil der —» ge
sellschaftlichen Kontrolle.

Recht: Gesamtheit sich wechsel
seitig bedingender und voneinan
der abhängiger, vom —» Staat ge
setzter oder sanktionierter und ge
schützter allgemeinverbindlicher 
Verhaltensregeln (Normen), die 
den letztlich durch die Produk
tionsverhältnisse bedingten Willen 
der herrschenden Klasse ausdrük- 
ken und staatlich erzwingbar sind. 
Rechtsnormen widerspiegeln die 
Interessen der ökonomisch und po
litisch herrschenden Klasse, die 
ihre Interessen in der Gesellschaft 
nur dauerhaft durchsetzen und 
schützen kann, wenn sie ihrem 
Willen allgemeinen Ausdruck in 
Gestalt staatlich-verbindlicher Nor
men verleiht. Als Teil des politi
schen Überbaus einer bestimmten 
staatlich organisierten Gesellschaft 
ist das R. in seinem Kern darauf ge
richtet, die bestehenden Produk
tions- und Lebensverhältnisse zu 
regulieren, zu gestalten und zu 
schützen. Es wird daher stets den 
sich verändernden gesellschaftli
chen Gegebenheiten angepaßt. Das
R. ist wesentliches Element der 
Gesellschaftsordnung, indem es 
zur Stabilität und Festigkeit der be
stehenden Klassenverhältnisse bei
trägt. Es unterscheidet sich von an
deren gesellschaftlichen Normen, 
z. B. von denen der 7* Moral, so
wohl durch den Gegenstand und 
die Methode seiner Regelung als 
auch durch die Form seiner Ge
währleistung und den besonderen 
Schutz bei seiner Verletzung. In 
den sozialistischen Staaten werden 
die wichtigsten R.snormen als 
—» Gesetze erlassen (—» Gesetzge
bung). Da das R. immer Klassencha

rakter trägt, besitzt jede historische 
Gesellschaftsformation einen ent
sprechenden Staats- und Rechts
typ. Das sozialistische R. unter
scheidet sich in seinem Wesen, in 
seiner gesellschaftlichen Grund
funktion, in seinem Inhalt und in 
der Art seiner Verwirklichung vom 
kapitalistischen R., überhaupt von 
jeglichem Ausbeuter-R. Dieses 
dient der Aufrechterhaltung der 
kapitalistischen Gesellschaftsord
nung; es schützt das kapitalistische 
Privateigentum an den Produk
tionsmitteln, sichert die Ausbeu
tung der breiten werktätigen Mas
sen durch die Eigentümer der Pro
duktionsmittel und ist gerichtet auf 
die Unterdrückung jeglichen Wi
derstandes der Ausgebeuteten ge
gen die Ausbeuterordnung. Das so
zialistische R. ist gegenüber allen 
Typen des Ausbeuterrechts ein 
qualitativ neuer, höherer R.styp. 
Um ihre historische Mission ver
wirklichen zu können, muß die Ar
beiterklasse unter Führung ihrer 
Partei die politische Macht erobern 
und ihren Klasseninteressen in Ge
stalt des sozialistischen R. allge
meine Geltung verschaffen. Das so
zialistische R. ist Ausdruck der hi
storischen Mission der Arbeiter
klasse und Instrument zu ihrer 
Verwirklichung. AJit Hilfe des so
zialistischen R. sichert und ver
wirklicht der —» sozialistische Staat 
die Interessen der Arbeiterklasse 
und der mit ihr verbündeten Klas
sen und Schichten, leitet und 
schützt er die sozialistische Umge
staltung der Gesellschaft. Mittels 
des R. organisiert der sozialistische 
Staat das einheitliche Handeln aller 
Mitglieder der Gesellschaft ent
sprechend den Zielen der Arbeiter
klasse. Das sozialistische R. ist ein 
staatliches Instrument, um die aus 
den objektiven Gesetzen abgeleite
ten und in den Parteibeschlüssen 
formulierten Aufgaben beim Auf
bau und bei der Gestaltung der so
zialistischen Gesellschaft allge
meinverbindlich durchzusetzen. Es
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